
als auch von der gesetzlichen Durchführung des Straf
verfahrens überzeugt sind. Sie haben deshalb dagegen 
keine Einwände, sind jedoch der Auffassung, daß in 
dem angefochtenen Urteil hinsichtlich des gesamten 
Sachverhalts oder einzelner Handlungen ein Strafgesetz 
nicht oder unzutreffend angewendet wurde oder daß die 
Strafzumessung unrichtig ist. In diesen Fällen sind die 
Rechtsmittelberechtigten nur an der Überprüfung die
ser Fragen interessiert, nicht aber an der Korrektur des 
gesamten Urteils. Das gleiche gilt, wenn der Staats
anwalt oder der Angeklagte in einer Strafsache, die 
mehrere selbständige Handlungen oder Handlungskom
plexe zum Gegenstand hat, die Sachverhaltsaufklärung 
oder -feststellung nur hinsichtlich einzelner Handlungen 
oder Handlungskomplexe angreifen will.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die Befugnis 
zur Einlegung von Protest und Berufung ein prozessua
les R e c h t  ist, wird die Entscheidung, ob damit das 
gesamte Urteil angefochten oder das Rechtsmittel im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf bestimmte 
Gesichtspunkte beschränkt werden soll, der Disposition 
der Rechtsmittelberechtigten selbst überlassen. Das ist 
nunmehr mit der Konsequenz verbunden, daß das Ur
teil, soweit es nicht angefochten wurde, rechtskräftig 
wird.
Auf Grund dieser Neuregelung ist es zulässig, Pro
test und Berufung auf die Anfechtung des Schuld- und 
des Strafausspruchs o d e r  auf die Anfechtung nur des 
Strafausspruchs zu beschränken. Dagegen ist es — wie 
übrigens auch bei einem Einspruch gegen einen Straf
befehl gemäß §§ 272, 274 StPO — nicht zulässig, das 
Rechtsmittel nur auf einzelne Maßnahmen oder Teile 
des Strafausspruchs zu beschränken. Der Strafausspruch 
(Hauptstrafe, Zusatzstrafen, Verpflichtungen und Auf
lagen) bildet eine Einheit, in der die Individualisierung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Angeklag
ten ihren Ausdruck findet. Die im Strafausspruch ent
haltenen Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit sind nur in ihrer Gesamtheit geeignet, den an
gestrebten Strafzweck zu erreichen. Die Beschränkung 
eines Rechtsmittels kann sich daher nur auf den Straf
ausspruch insgesamt beziehen.

Unterschiede zwischen Beschränkung von Protest und 
Berufung und der Beschwerde gegen die Schadenersatz
entscheidung

Zulässig ist die gesonderte Anfechtung der erstinstanz
lichen gerichtlichen Entscheidung über den Schaden
ersatz, und zwar durch die Einlegung einer Beschwerde 
gemäß § 310 Abs. 1 StPO, wenn durch ein Urteil ent
schieden wurde, und durch den gemäß § 274 Abs. 3 
StPO beschränkten Einspruch, falls die Entscheidung 
durch einen Strafbefehl getroffen wurde./7/
Bei der gesonderten Anfechtung des Urteils durch die 
Beschwerde handelt es sich nicht um die Beschränkung 
eines Rechtsmittels. Diese Beschränkung ist nur bei 
der Einlegung von Protest und Berufung im Sinne und 
im Rahmen des § 288 Abs. 6 StPO möglich. Die Be
schwerde gemäß § 310 Abs. 1 StPO dagegen kann nicht 
beschränkt werden. Sie führt zur Überprüfung der ge
samten Entscheidung über den Schadenersatz.
Die Unterscheidung zwischen der Beschränkung von 
Protest oder Berufung einerseits und der gesonderten 
Anfechtung des Urteils durch die Beschwerde anderer
seits ist vor allem im Hinblick auf die in den §§ 289 
Abs. 1 Satz 3 und 291 Satz 2 StPO geregelten Rechts
folgen für den Umfang der Überprüfung und Ände-

/7/ Zum Beschwerderecht gegen Entscheidungen über den 
Schadenersatz vgl. Im einzelnen w. Herzog/E. Kermann/H. W11- 
lamowski, „Wirksamere Durchsetzung von Schadenersatz
ansprüchen im Strafverfahren“, NJ 1975 S. 443 ff. (449).

rung des angefochtenen Urteils bei bereits eingetretener 
Rechtskraft von Bedeutung. Nur im Falle einer Be
schränkung von Protest oder Berufung ist eine Durch
brechung der Rechtskraft des nicht angefochtenen Teils 
des Urteils zugunsten des Angeklagten zulässig.
Wird die im Urteil getroffene Festlegung zum Schaden
ersatz nur zugunsten des Angeklagten angefochten, sind 
bei der Entscheidung des Rechtsmittelgerichts über die 
Höhe des Schadenersatzes zivilprozessuale Grundsätze 
zu beachten. Das bedeutet, daß das Rechtsmittelgericht 
die Möglichkeit hat, auch in diesem Falle eine höhere 
als die in der ersten Instanz festgesetzte Schadenersatz
verpflichtung auszusprechen, falls der Geschädigte oder 
der Staatsanwalt einen entsprechenden Antrag gestellt 
hatten (vgl. auch § 154 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 147 Abs. 2 
ZPO vom 19. Juni 1975 [GBl. I S. 533]). Das gilt unab
hängig davon, ob über das Rechtsmittel ein Strafsenat 
oder ein Zivil- oder Arbeitsrechtssenat zu entscheiden 
hat.
Die analoge Anwendung des § 285 StPO ist bei der Ent
scheidung über den Schadenersatz nicht zulässig. Diese 
Vorschrift enthält allein das Verbot des Ausspruchs 
einer schwereren Maßnahme der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit.

Nachträgliche Erweiterung eines beschränkten Rechts
mittels

Im Unterschied zu einem Verzicht auf ein Rechtsmittel 
oder zu einer wirksamen Rücknahme eines Rechtsmit
tels (§286 StPO), die zum Verlust der Rechtsmittel
befugnis für denjenigen Rechtsmittelberechtigten füh
ren, der diese Erklärung abgegeben hat oder für den 
sie verbindlich abgegeben wurde, ist der Rechtsmittel
berechtigte bei der Einlegung eines beschränkten 
Rechtsmittels vor dem Eintritt der Rechtskraft des 
nicht angefochtenen Teils des Urteils an die Beschrän
kung des Rechtsmittels nicht gebunden. Vor Ablauf 
der Rechtsmittelfrist kann er das beschränkte Rechts
mittel auf andere Gesichtspunkte des § 288 Abs. 6 StPO 
erweitern oder das Urteil in vollem Umfang anfech
ten.
Andererseits kann ein zunächst in vollem Umfang ein
gelegtes Rechtsmittel später im Rahmen des § 288 Abs. 6 
StPO beschränkt werden. Im Unterschied zur nachträg
lichen Erweiterung des Rechtsmittels ist dies auch 
n a c h  Ablauf der Rechtsmittelfrist noch möglich, han
delt es sich dabei um einen Protest, kann sich die nach
trägliche Beschränkung nicht zum Nachteil des Ange
klagten auswirken, da auch bei einem zuungunsten des 
Angeklagten eingelegten Protest zugunsten des Ange
klagten entschieden werden kann (§ 285 Satz 2 StPO) 
und das Gericht an eine Beschränkung nicht gebunden 
ist, wenn sie einer Entscheidung zugunsten des Ange
klagten entgegenstünde (§ 291 Satz 2 StPO).

Die Wirkung der Beschränkung des Rechtsmittels 
auf das angefochtene Urteil

Aus der Beschränkung von Protest und Berufung er
geben sich Konsequenzen für die rechtliche Wirkung 
auf das angefochtene Urteil. Die Neufassung des § 289 
Abs. 1 StPO bestimmt, daß durch die rechtzeitige Ein
legung eines gemäß § 288 Abs. 6 StPO beschränkten 
Rechtsmittels die Rechtskraft des Urteils nur insoweit 
gehemmt wird, als das Urteil angefochten wird. Das 
gleiche gilt, wenn gegen die Entscheidung über den 
Schadenersatz fristgemäß Beschwerde eingelegt wurde 
(§§ 289 Abs. 1 Satz 2, 310 Abs. 1 StPO).
Aus dieser Regelung folgt, daß das Urteil rechtskräftig 
wird, soweit es nicht angefochten wurde. In diesem 
Umfang ist es einer Überprüfung und Änderung durch
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